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NoVA-Satz Wohnmobile

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Nationalrat wurde am 19. Mai 2009 das Budgetbegleitgesetz beschlossen, in welchem
auch Neuerungen zur NOVA enthalten sind: Mit Kundmachung des Gesetzes
(voraussichtlich Anfang Juni 2009) tritt eine neue Ermittlung der NoVA bei Fehlen der
Verbrauchswerte in Kraft.

Da bei Wohn-/Reisemobilen die korrekten Verbrauchswerte des Fahrzeuges im Regelfall
nicht bekannt sind, hat das BM für Finanzen klargestellt, dass bei Reisemobilen auch die
Verbrauchswerte des Basisfahrzeuges oder der Kombi/Busausführung zur NOVA-
Berechnung herangezogen werden können.

Weiters konnte eine Übergangsregelung erreicht werden, wonach für Reisemobile, für
welche vor dem 15. April 2009 der Kaufvertrag abgeschlossen worden ist, welche aber
erst nach Inkrafttreten der NOVA- Novelle ausgeliefert und zugelassen werden, die im
Kaufvertrag nach der Rechtslage zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbarte
NoVA herangezogen werden kann.

Freundliche Grüße
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